
Informationen rund um den Tod

Betreuungsvollmacht
In einer Betreuungsverfügung oder Betreuungsvollmacht können Sie Personen festlegen, 
wer bei Bedarf Ihre Betreuung übernehmen soll, wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Im 
Unterschied zu einer Vorsorgevollmacht gilt eine Betreuungsverfügung nicht sofort, wenn 
der Notfall eintritt. Zunächst muss das Betreuungsgericht darüber entscheiden, wer die  
Betreuung übernimmt. Mit einer gültigen Betreuungsverfügung können Personen diese  
Entscheidung des Gerichts aber in ihrem Sinne beeinflussen.

Sie können diese Vollmacht vom Bundesamt für Justiz und Verbraucherschutz nutzen  
(Formular Betreuungsvollmacht – Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Stand: März 2018)




